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nummer 2Mk. - Anzeigen werden nicht aufgenommen.

Der 26. Deutsche Ortskrankenkassentag.
Der Hauptverband Deutscher Ortskranken¬

kassen hielt vom 3. bis 5. September In Karlsruhe seine

Hauptversammlung ab. Der Verband umfaßt 1530 Kassen mit

insgesamt 9% Millionen Mitgliedern. Neben Vertretern öster¬

reichischer Kassen und von Kassen aus dem abgetretenen Gebiet

waren eine Anzahl Ehrengäste anwesend, u. a. vom Reichsver-

suherungsamt Präsident Dr. Kaufmann, vom Badischen Arbeits¬

ministerium Ministerialdirektor Dr. Fuchs, vom Preußischen Mini¬

sterium für Volkswohlfahrt Ministerialrats. Geldern, vom Säch¬

sischen Arbeitsministerium Ministerialrat Dr. Hähne?, von der

Landesversicherungsanstalt Baden Reiterungsrat Jung, von der

Stadt Karlsruhe Bürgermeister Dr. Sauer, wm Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbund Hermann Mflftor. Mehr als 1200

Delegierte, die über 500 Ortskrankenkassen vertreten, nahmen an

der Tagung teil. Nach den Begrüßungsworten durch den Ver-

bandsvorsitzenden, Präsidenten Fräßdorf, erstattete der Ge-

schäftsffibrer Lehmann (Dresden) den Geschäftsbericht

Dei Hauptverband hat im letzten Jahre einen großen Aufschwung

genommen, ebenso die Heilmittelvertriebsgesellschaft eine ganz

außerordentliche Entwicklung. Der Hauptverband wird auch

weiter der wirtschaftlichen Tätigkeit der Krankenkassen seine

Aufmerksamkeit zuwenden müssen. Neben der Beobachtung des

Arzneimarktes wird die Wirkung neuer Arzneimittel unparteiisch

KU prüfen sein. Die Forderung einer einheitlichen Gebührenord-

ng iür die Acrzte scheint weitgehend in Erfüllung zu gehen.

Notwendig ist, daß sich die Kassen erneut damit befassen, Ver¬

einbarungen über gemeinsame Abkommen zu treffen. Die

Krankenkassen dürfen nicht zum Packesel aller sozialen Lasten

gemacht werden. Die Zersplitterung der Krankenkassen, wie

aach die Wegnahme wertvollster Risiken muß unbedingt beseitigt

werden. Die Höchstgrenze hinsichtlich der Erhöhung der Grund¬

lohne muß ganz beseitigt werden Den Krankenkassen muß Ge¬

legenheit gegeben werden, die Ausgaben der Krankenhausverwal¬

tang nachzuprOfen. Der Vorstand hat beschlossen, an dem Tarif-

vcrhültnis mit dem Zentralverband der Angestellten keine Aende-

roaa eintreten zu lassen. — In der Aussprache kam zum Aus¬

druck, daß in der Frage der Bekämpfung der Ersatzkassen

mehr als bisher geschehen müsse.

Alsdann hielt Prof. Dr. Wintz (Erlangen) einen Vortrag über

die Röntgentherapie, um deren Anerkennung die Wissen-

schaft noch ringt. In leichtverständlicher Weise setzte er die

wissenschaftlichen und technischen Grundlagen der Röntgen-
•

crapie auseinander. Die Schwierigkeit der Technik liegt in der

Dosierung der Strahlenmenge. Eine Unterdosierung bringt nur

Schadea. Zur Behandlung mit Röntgenstrahlen eignen sich be¬

sonders bösartige Geschwülste. Krebskrankheiten usw. Die Ent¬

wicklung der Röntgentherapie muß zum Gmßinstitut führen.

Alle Kräfte müssen zusammengefaßt werden, um die wunderbare

J .herapie wahrhaft in den Dienst von Volk und Staat zu stellen.

Am zweiten Verhandlungstage wurde über die Reform der

Reichs versicher aagsor daaag verhandelt. Ministe-

Iral Dr. Schulz (Reichsarbeitsministerium, Berlin» sprach über

Probleme beim Umbau der Sozialversicherung.

"Umbau darf nicht plötzlich vor sich gehen, sondern muß be-

:-am vorgenommen werden, im Erschütterungen zu vermeiden.

muß organisch gearbeitet werden, Versicherte und Acrzte

-i hinzugezogen werden. Am Grundsatz der Ve mag

B im wesentlichen festgehalten werden. Gegen den lebhaften

Widersprach der Delegierten forderte der Redner alsdann in der

Pl ige der Selbstverwaltung die paritätische Zusammensetzung
- Vors! nde und Ausschüsse. Die Selbstverwaltung hat in der

rokratie nicht mehr die berechtigte Bedeutung von früher.

Die Grenze der Selbstverwaltung liegt da, wo es unmöglich ist,

d:e volle Verantwortnag zu tragen. Die Selbstverwaltung muß

mehr in die Hunde großer Verbände gelegt werden. Die behörd¬

liche Aufsicht darf nicht zu sehr eingeengt werden« soll jedoch

nur dann angewendet werden, wenn ernstliche Ursache zum Ein¬

schreiten besteht Die Arbeitnehmer können bei den Berufs¬

genossenschaften mit Recht verlangen, daß sie bei der Renten¬

festsetzung und auch bei der Verwaltung gleichberechtigt mit¬

arbeiten. Die Krankenversicherung kann auf politischem Boden

niemals den Unterbau für die gesamte Sozialversicherung ab¬

geben. Wir brauchen die Köpfe der Unternehmer in der Ver¬

waltung. (Diese Ausführungen riefen unter den Delegierten leb¬

hafte Unruhe und Proteste hervor.) Die Beseitigung der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte liegt lediglich beim Reichstag.

Die Unfallversicherung muß bestehen bleiben, da der Arbeiter

nicht auf den Schadensersatzanspruch gegen den Unternehmer

verwiesen werden kann. Die Organisation der Berufsgenossen¬

schaften muß jedoch vereinheitlicht werden. Für jede Provinz

muß eine Berufsgenossenschaft bestimmt werden, die ausschließ¬

lich für Heilverfahren und Wohlfahrtspflege zuständig ist. Die

Auswechslung der Angestellten unter den Versicherungsträgern

ist nötig und kann durch Vereinheitlichung der Dienstordnungen

gefördert werden. Vereinfacht werden muß die Üeberwachung

der Beitragseinziehung. Die Krankenkassen eignen sich am

besten zu Trägern der Kontrolle. Die dritte Instanz in Versiche¬

rungsstreitsachen kann wesentlich abgebaut werden. Das letze

Wort in Sachen des Umbaues der Reichsversicherung ist Sache

der Politik. Die Fachleute dürfen nichts vorschlagen, was von

vornherein der Ablehnung im Reichstag sicher ist.

Die Zentralisation der Krankenversicherung

wurde vom Direktor Julius Cohn behandelt. Bei Erlaß der

Reichsversieherungsordnung begann man einzusehen, daß kleine

Kassen nichts leisten können. Die Unwirtschaftlichkett der Zer¬

splitterung in zahllose kleine Kassen muß beseitigt werden. Für

die politischen Gründe für die Errichtung der Landkrankenkassen

ist heute kein Verständnis mehr. Es geht auch ohne sie. Die

Betriebskrankenkassen sind eine Forderung der Betriebsunter¬

nehmer. Sie sind oft nicht leistungsfähig. Bei Geschlechtskrank¬

heiten und chronischen Leiden hütet sich der Arbeitnehmer, die

Kasse in Anspruch zu nehmen, um nicht entlassen zu werden.

Die Verwaltung liegt allein in den Händen des Unternehmers«

die Vertreter der Arbeitnehmer sind nur Dekoration. Auf dem

Betriebskrankenkassentag wollten die Arbeitnehmer mitwirken.

In der Abstimmung hatte der Vorsitzende mehr Stimmen auf sich

vereinigt als sämtliche 150 Arbeitnehmervertreter. Die Leistun¬

gen der Innungskrankenkassen und Ersatzkassen sind vielfach

ungenügend. Die Befreiungsanträge verursachen den Allgemei¬

nen Ortskrankenkassen große Kosten. Die Maßnahmen auf dem

Gebiet der Bevölkerungspolitik können durchgeführt werden, wenn

sie die Beamten und den Mittelstand umfassen. Die Ersatzkassen¬

frage muß sofort erledigt werden. Die Zwangsverbände sind als

Uebcrgangsmaßnahmen zu fordern, da die Zentralisation nicht

Höchste Zeit

ist es, die Bestellung Ihrer Fachzeitschrift beim

zuständigen Postamt zu erneuern. Weisen Sie

auch IhnenbekannteVerbandsmitgliederaufdie

Notwendigkeit des Bezuges der Fachzeitschrift

hin. Der Bezugspreis von vierteljährlich 5 Mk.

wird auf den Verbandsbeitrag zurückvergütet.
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von heute auf morgen durchzuführen Ist/ Die Auflösung der

Betriebs- und Innungskrankenkassen Ist nicht zu umgehen, denn

früher kann die Familienversicherung nicht allgemein eingeführt

werden. Eine einheitliche Arbeiterversicherung ist dringend zu

fordern.

Ueber den Ausbau der Krankenpflege, insbesondere

dtr ärztlichen Versorgung, berichtete Geschäftsführer Lehmann.

Die Krankenversicherung kann ohne Mitwirkung der Aerztc nicht

durchgeführt werden. Hierbei entstehen Schwierigkeiten, weil sie

augenblicklich nicht bereit sind, sich auf den sozialen Gedanken

der Versicherung einzustellen. Der Kampf um materielle Inter¬

nen trübt nicht nur das Verhältnis zwischen den Aerzten und

Krankenkassen, sondern vergiftet es. Es ist unmöglich, die

materiellen Forderungen der Äerzte zu erfüllen. Die Schuld liegt

an der Ucberfullung des Aerztestandes. Ein Viertel bis ein Drittel

der Acrzte hat auskömmliche Existenz und Ist ausreichend be¬

schäftigt. Dic organisierte freie Artzwahl Ist nach der Auffassung

der Acrzte das sicherste Heilmittel für die Äerzte. Für die Äerzte

mag das stimmen, für die Kassen Ist Jedoch die völlig freie

Aerztewahl unerträglich. Das heutige System der Ärztlichen

FArsorgc ist verfehlt. Wir kommen mit der gegenwärtigen Ge¬

setzgebung nicht weiter aus. Die Krankenversicherung muß den

veränderten Verhältnissen angepaßt werden. Patienten und

Aerztc müssen materiell an dem Wohlergehen der Kasse inter¬

essiert werden. Die Krankenkassen müssen von der Pflicht der

Irztüchen Versorgung der Mitglieder freigemacht werden. Leichte

FiBc werden durch poliklinische Behandlung am besten erledigt.

Da die Aerzteorganisationen gegen solche Maßnahmen sind, ver¬

langen wir gesetzgeberische Aenderung. Der Kasse muß die

Wahl gelassen werden, ob sie Barleistungen oder andere Formen

der Irztüchen Hilfe gewährt Wir denken nicht daran, die gro¬

ßen Leistungen der Sachleistungen aufzugeben oder einzuengen.

Direktor Eisechuth (Köln) behandelte die Familienhilfe

und K i n d c r f ü r s o r g e, für die es bisher noch keine gesetz¬

liche Regelung gibt. Zur Hebung der Volksgesundheit muß die

Familienhilfe alle Kassenleistungen mit Ausnahme des Kranken¬

geldes erfassen. Die Kassen können Jedoch die Kosten nicht

allein tragen. Reich, Länder und Gemeinden müssen an dem

Wiederaufbau beteiligt werden. Für kinderreiche Familien ist die

Tragung der Krankheitskosten für die Familienangehörigen un-

B-ÄgHch. Dic Rettung der Jugend muß das höchste Ziel sein.

In der Aussprache beschäftigten sich dic Redner In der

Hauptsache mit den Ausführungen des Ministerialrats Dr. Schulz

und traten für die Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung der

Krankenversicherung In der bisherigen Form ein. Diese Ist die

Voraussetzung für eine gedeihliche Tätigkeit Die Kassen sind

gewachsen trotz der preußischen Bureaukratie. Selbst für eine

paritätische Lastenverteilung würden die Versicherten Ihr Erst-

icbiirKrecht nicht verkaufen. Die Kassenvertreter werden sich

die Vorschlage, die aus dem Arbeitsministerium über die Reform

der Rvichssozialversichcrung kommen, sehr genau ansehen. Auch

die Theoretiker im Reichsarbeitsministerium hätten praktische

Erfahrung nötig.
Line Reihe Entschließungen zu den verschiedenen Fragen

wurden angenommen.

Am dritten Verhandlungstage schilderte der Abtellungsvor-

•tehcr Rieger (Berlin) die Schwierigkeiten, die in der Durchfüh¬

rung des Reichsversorgungsgesetzes durch den

Burcaukratismus In den Versorgungsbehörden hervorgerufen
werden. Diese machen den Kassen alle möglichen Schwierig¬

keiten. Das bureaukratische System des langwierigen Verhan¬

deins verhindert die rasche Durchführung des Heilverfahrens.

Die Krankenkassen verlangen mit Recht, daß Ihnen diese möglich

gemacht wird. Die Feststellungen der Versorgtmgsämter. die

angeblich auf Grund der Akten getroffen sind, halten der Nach¬

prüfung durch sozial geschulte Äerzte vielfach nicht stand. Red-

•er begründete die Forderung auf durchgreifende Aenderung des

Relchsversorgungsgesctzes.
Der Verbandsvorsitzende Fräßdorf begründete dann ein¬

gehend den vorliegenden S a t z u n gs e n t wu r f für den Aus-
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bau des Verbandes und seine Festigung. Nach eingehender

Aussprache, In der die Vertreter der württembergischen Kassen

gegen die Erhebung des 50-Pf.-Beitrags für 1922 sowie gegen

den Satzungsentwurf Einspruch erhoben, weil der Einfluß der

Zentralleitung zu stark sei und Bedenken gegen die Besoldung

der Geschäftsführer der Unterverbände vorlagen, wurde jedoch

dem vorliegenden Satzungsentwurf mit seinen Anlagen mit über¬

großer Malorität zugestimmt.
Nach der Neuwahl des Verbandsvorstandes wurde als Ort

des nächsten Krankenkassentags einstimmig Hamburg in Auf¬

sicht genommen. Darauf schloß der Verbandsvorsitzende Fraß-

dorf mit begeisternden Worten für den weiteren Ausbau der So-

tlalversicherung die Verhandlungen. Der Tagung voraus ging

am 1. September eine Vorstandssitzung und am 2. September eine

Beiratssitzung, die sich mit der Vorbereitung für dic Hauptver¬

sammlung beschäftigten. Zu besonderen Sitzungen traten wäh¬

rend der Tagung die Ortskrankenkassen mit Zahnkliniken und

Genesungsheimen zusammmen, ferner tagte die Generalversamm¬

lung der Allgemeinen Ruhegehaltsversicherung deutscher Kran¬

kenkassen. In den Nebenräumen des Versammlungslokals war

eine Ausstellung von Heilmitteln und Bedarfsgegenständen für

Krankenkassen von der Heilmittelvertriebsgcsellschaft und

andere Ausstellungen veranstaltet, die bei den Versammlungsteil¬

nehmern großes Interesse fanden.
+ •

*

Der Zentraiverband der Angestellten hatte seine Verbands¬

mitglieder unter den Delegierten, Angestellten und Beamten, zu

Sonnabend, den 2. September, zu einer geselligen Zu¬

sammenkunft eingeladen. Erfreulicherweise waren die Kol¬

legen dieser Einladung sehr zahlreich gefolgt. In zwangloser

Geselligkeit verlebten sie gemeinsam einige genußreiche Stunden.

Die Veranstaltung fand derartigen Beifall bei den Teilnehmern,

daß allgemein der Wunsch ausgesprochen wurde, solche Zu¬

sammenkünfte regelmäßig anläßlich der Hauptverbandstagungen

zu veranstalten.

Die neuen Aenderungen
der Arbeiter- und Angestelltenversicherung.

Die beiden sozialdemokratischen Reichstagsiraktionen und

die Spitzenverbände der freien Gewerkschaften ersuchten die

Reichsregierung, auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom

9. Juni 1922 dem Reichstagsausschuß für soziale Angelegenheiten

einen Entwurf zur Aenderung von Geldbeträgen In der Sozial¬

versicherung zu unterbreiten. Nach dem Gesetz ist die Reichs¬

regierung im Falle des Bedarfs mit Zustimmung des Reichsrats

nnd Jenes Ausschusses zu solchen Aenderungen ermächtigt; so¬

weit aber die Aenderungen die Reichskasse belasten, ist dazu

auch die Zustimmung des Reichtagsausschusses für den Reichs-

haushält erforderlich. —

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten wurde auf den

5. September einberufen; das Reichsarbeitsministerium legte ihm

mehrere Entwürfe vor. Eine Ueberraschung enthielt der Ent¬

wurf zur Bewilligung „außerordentlicher Notstandsmaßnahmen

für die Rentenempfänger der Invaliden- nnd Angestelltenver-

ticherung*. Für diesen Zweck soll das Reich eine Milliarde

Mark zahlen. Davon werden 940 Millionen an die Länder ver¬

teilt; 30 Millionen werden außerdem denjenigen Bezirken zu¬

gewiesen« die durch die Folgen der feindlichen Besetzung zu

außergewöhnlichen Aufwendungen für die Rentenempfänger

genötigt sind; über den Rest — weitere 30 Millionen — verfügt

der Reichsarbeitsminister« um allgemeine Maßnahmen und Unter¬

stützungen reichswichtiger Einrichtungen, insbesondere ia der

tätigen Wohlfahrtspflege zu fördern. Die Länder führen die be¬

sonderen Notstandsmaßnahmen durch und verteilen die Gelder

an die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbändc. Jedoch

müssen die Länder und Gemeinden aus eigenen Mitteln minde¬

stens ein Fünftel der Kosten tragen, wobei leistungsschwache

Gemeinden ganz oder teilweise durch besondere Zuschüsse ent¬

lastet werden können. Als Notstandsmaßnahme kommt ins¬

besondere die Beschaffung billiger Lebensmittel« Kleider und

Heizstoffe in Betracht. — Unterstützt werden nur solche Renten¬

empfänger, denen Bezüge gemäß dem Gesetze über Notstands¬

maßnahmen für Rentenempfänger der Invaliden- und Ar.gc-

stelltenversicherung vom 29. Juli 1922 zustehen.

Vor wenigen Wochen, als In demselben Ausschuß der Ent¬

wurf des ..Gesetzes über Bezüge der Sozialrentner*4 vom 19. Juli

1922 beraten wurde, besprachen die Vertreter der Parteien und

der Reichsregierung eingehend die Frage, ob es zweckmäßiger

sei, den Rentenempfängern durch Erhöhung der Renten auf

Kosten der Versicherung ru helfen oder durch Verbesserung

der Notstandsmaßnahmen auf Kosten des Reiches, der Länder

und Gemeinden. Die Vertreter der Reichsregierung traten da¬

mals nachdrücklich für die Erhöhung der Renten ein, und alle

Parteien schlössen sich dem schließlich an. Jetzt kam die

Reichsregierung mit einem entgegengesetzten Vorschlag« Hätten
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die Parteien den jetzigen Entwurf abgelehnt und die Erhöhung

der Renten gefordert, dann wären neue Verhandlungen mit den

Versicherungsanstalten über die Erhöhung der Beiträge zur

Deckung der größeren Rentenlast unvermeidlich gewesen; da¬

durch wäre die dringend notuendi'/e Hilfe iür die Rentner ver-

ert worden. Die Parteien mußten sich daher zunächst mit

eiiicr weiteren Notstandsmaßnahme einverstanden erklären.

Jedoch wiesen die Sozialdemokraten darauf hin, daß der

neue Entwurf, wie die frühere Armenpflege, den bedürftigen

Rentnern keinen Rechtsanspruch gibt, sondern alles dies dem

Ermessen der zuständigen Stellen überläßt, während das Not-

itandsgesetl vom 7. I>cze_nber 1921 und vom 29. Juli 1922 genau

it inrnt, vas der Rentner, je nach seiner Bedürftigkeit, be¬

kommen miß. Der Entwurf wurde dann auch nach diesem

Vorbilde gtandert. so daß den bedürftigen Rentnern nach ihrem

Familienstände auch die außerordentliche Notstandsmaßnahme

zugute kom nen muß.

Ferner befürchteten d.e Sozialdemokraten, daß die Durch¬

führung der außerordentlichen Notstandsmaßnahme längere Zeit

erfordern werde. Notwendig aber ist schnelle Hilfe. Um sie

zu sichern, l>eantragten die Sozialdemokraten: die Reichsregie¬

rung solle sofort veranlassen, daß auf Kosten des Reichs den

Empfängern von Notstandsunierstützungen eine einmalige Unter-

Stfitznng von 2000 Mk. und für jedes unterhaltspflichtige Kind

eine weitere Unterstützung von 500 Mk. gewährt werde. Die

bürgerliche! Parteien lehnten es ab. die Höhe der Unterstützung

sn ,:c:iau ijstzu'.c^en. Daher kam mir der Beschluß zustande,

daß ..eine einmalige den Tenernngsverhältnissen angemessene

Geldunterstfitenug" ausgezahlt werden soll.

Eii Ilich sollen auch für die außerordentliche Notstandsmaß¬

nahme weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Der Ueberwachaagsaasschttfl des Reichsiags stimmte diesen

Be>chiüssen zu, so daß die Reichsregierung die Gelder sofort

anweisen kann.

Ein anderer Entwarf betrifft wieder einmal die Grundlöhne

bei den Krankenkassen. Das Gesetz vom 9. Juni 1922 hat

Zttletzl die Grundlöhne heraufgesetzt. Da wir es leider nicht

erreichen können, daß in allen Fällen die tatsächlichen

Löhne maischend sind, so macht die immer schlimmere Teuer¬

ung eiiie ständige Aenderung auch dieser Bestimmungen not¬

wendig. $ ISO Abs. 2 RVO. schreibt nach dem Gesetz vom

9. Juni 1922 vor:

Bei der Festsetzung des Grundlohns muß der Entgelt

berücksichtigt werden, soweit er 6 0 Mk. für den Arbeitstag

nicht übersteigt; aie Satzung kann ihn darüber hinaus berück¬

sichtigen, soweit er 120 Mk. für den Arbeitstag nicht über¬

steigt
Jetzt wurde der Betrag von 60 aui 180 und der Betras: von

12o aui 54Ki erhöht — Nach den so erhöhten Grundlöhnen werden

die Beiträge für die Kassen und die baren Leistungen der

Kasscü bemessen. —

Das bisherige Gesetz hat Mitgliedern, deren Grundlohn die

bisher bei der Kasse vorgeschriebene Höchstgrenze übersteigt*

eine besondere Begünstigung zugestanden. Sie bekamen näm-

I ch. wenn sie bereits beim Inkrafttreten der Verordnung über

die Erhöhung der Grundlöhne krank waren, von dem Tage

des Inkrafttretens der Verordnung ab die er-

höhten Leistungen: also höhere Leistungen, ohne daß sie die

höheren Beiträge bezahlt hatten. Dies ist jetzt etwas einge¬

tränkt worden. Die höheren Leistungen soilen erst von

dem 14 Tage nach Beginn der Krankheit, frühe-

st-qjM aber von dem Tage ab gewährt werden, an dem die

Satzungsänderung oder der Vorstandsbe-

b : h ! ü ß über die höheren Grundlöhne in Kraft treten.

!*ie Eitwürfe zur Erhöhung von Geldbeträgen in der Kran¬

ken- und Unfallversicherung und zur Ausdehnung der Ver-

sehcrungspflicht in der Angestelltcnversicherung schlagen vor*

dafl die Gehalts- oder Einkommensgrenzen tür die Versicherung

v h »ht werden, und zwar

in der Krankenversicherung für Betriebsbeamte, Werkmeister

tiiii andere Angestellte sowie für Hausgewerbetreibende

von 72000 auf 144000 Mk..
in der Unfallversicherung il\r Betriebsbeamte und \ /:mer

von 150000 m:i 300000 Mk.,

in der Anire^te.'tc-iver^cheriir1:

von 100000 auf 200000 Mk.

Die Sozialdemokraten beantragten* daß in allen diesen

I a die Grenze auf 300000 Mk. festgelegt werde. Das wurde

:\\ angenommen. — In der nächsten Sitzung des Ausschusses

.-. i ne Woche spiiter, erklärte die Reichsregierung, daß sie

I der Re chsrat, mit Rücksicht anf einen Einspruch von

-'ten, die Gehalt e in der Krankenversicherung nicht

so weit ausdehnen können und schlugen für diese Versicherung
n Betrag von 204000 Mk. vo-. Die Sozialdemokraten blieben

ihr - Fordern der 300 OOO-Mk.-Grenze. Die bürgerlichen
P '

n ;<bcr setzten die G-e^ze in der Krankenversicherung
w.e auf 204000 Mk. herab. In der ;1- und Angestellten-
versichen

. .. :en bi.eb cs b

In der Unfallversicherung ist noch folgendes geändert wor¬

den: Die Unfallrente wird bekanntlich nach dem Jahresarbeits¬

verdienst des Verletzten berechnet. Soweit aber der Jahres¬

arbeitsverdienst einen bestimmten Betrag übersteigt, wird er

nur mit einem Drittel angerechnet. Diese Dritte¬

lungsgrenzc sollte nach dem Entwurf von 36 000 Mk. auf 72 000

Mark erhöht werden; der Ausschuß beschloß 90000 Mk. — Der

Mindestbetrag des Sterbegeldes sollte von 1000

auf 2000 Mk. erhöht werden; der Ausschuß beschloß .3000 Mk.
— Die Unfallrenten sind bis zum Jahresbetrage von 600 Mk.

vierteljährlich, in den anderen Fällen monatlich zu be¬

zahlen. Die vierteljährliche Bezahlung ist jetzt für die Renten
bis zu 1200 Mk. vorgeschrieben worden. — Die Grenze für die

Genehmigung ist erhöht worden

beim Erwerb von Grundstücken
auf 100 000 Mk., gegen früher 50 000 Mk.;

beim Bau von Gebäuden

auf 200 000 Mk.t gegen früher 100000 Mk.

Die Sozialdemokraten bestanden aber darauf, daß ohne

Verzug auch die Wochenhilfe und Wochenfürsorge und die

Unfallentschüdigungen den jetzigen Preisen angepaßt werden.

Für die Unfallentschädigungen hatte das Reichs¬
arbcitsministerium einen Entwurf vorbereitet, der die Verletzten¬

renten von 3314 bis zu 66% Proz., der Vollrenten um die

Hälfte« die größeren Renten um den vollen Betrag erhöhen

sollte. Die Sozialdemokraten wendeten sich dagegen« daß diese

neue Gruppe der Verletztenrenten gebildet werde. Bei der

letzten Regelung der Zulagen wurden die Verletztenrenten in

die zwei Gruppen geschieden:

1. von 33^3 bis 50 Proz. der Vollrcnten,
2. mehr als 50 Proz. der Vollrenten.

Bei der ersten Gruppe sind schon jetzt die Zulagen geringer

als bei der zweiten. Um so mehr forderten die Sozialdemo¬

kraten« daß auch die Verletztenrenten \on weniger als 66% Proz.

der Vollrenten verdoppelt werden, so daß die jetzt ver¬

langte dritte Gruppe der Verletztenrenten unnötig ist. Jedoch

konnten sie hierüber keine Verständigung mit den bürgerlichen
Parteien erreichen. Daher mußte diese Angelegenheit — ebenso

wie die Verbesserung der Wochenhilfe und Wochenfürsorge —

auf eine Woche vertagt werden.

In der nächsten Sitzung des Ausschusses legte die Regie¬

rung einen Entwurf vor. der die beiden jetzigen Gruppen bei¬

behielt, auf die in der vorigen Sitzung verlangte dritte Gruppe
der Verletztenrenten also verzichtete. Aber in der Gruppe mit

den niedrigen Verletztenrenten sollte die Rente nur um die

Hälfte erhöht werden, während die anderen Renten ver¬

doppelt werden sollen. Die Sozialdemokraten verlangten

wiederum die Verdoppelung aller dieser Renten. Da die

Sozialdemokraten zufällig stärker als die bürgerlichen Parteien

vertreten waren, wurde der Antrag der Sozialdemokraten gegen

die Stimmen der bürgerlichen Parteien angenommen.

In der \\ och en hilfe handelte es sich um folgende

Leistungen:

Für die Versicherten:

1. Der einmalige Beitrag zu den Kosten der Entbindung und

der Seilwaivrcrschaftsbeschwerden:
Er beträgt jetzt 250 Mk.,
der Regiernngsentv urf schlug 400 Mk. vor.

die Sozialdemokraten forderten 600 Mk.

Angenommen wurden 500 Mk.

2. i>er einmalige Kosten beitrag im Falle einer Frühgeburt:

jetzt 50 Mk.«
der Regierungsentwurf schlug 100 Mk..

die Sozialdemokraten 200 Mk. vor.

Angenommen wurden 150 Mk.

3. Der Mindestbetrag des Wochengeldes:

jetzt 6 Mk. täglich«
der Regierungsentwurf schlug 12 Mk..

die Sozialdemokraten 15 Mk. vor.

Angenommen wurden 15 Mk.

4. Der Mindestbetrag des Stillgeldes:

letzt 8 Mk..

r Regierungsentwurf schlug 20 Mi
..

die Sozi, mokraten 30 Mk. vor.

Angenommen wurden 30 Mk.

5. I>er einmalige Kostenbeitrag, wenn freie Hebami
hilfe und freie Arznei:

jetzt 100 Mk.,
der Regierungsentwurf schlug 150 Mk. vor.

Angenommen wurden 200 Mk.

Für die Angehörigen:
1. Das W ochengeld:

jetzt 4,50 Mk« tag
der Regierungsentwurf schlag 10 Mk.,

die Sozialdemokraten 15 Mk« vor.

Angenommen wurden 15 Mk.

2. Das Stillgel d:

\iitt 8 Mk, täglich,
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der Regierungsentwurf schlug 20 Mk..

die Sozialdemokraten 30 Mk. vor.

Angenommen wurden 25 Mk.

Entsprechend wurden die Leistungen in der Wochen -

fO rsorge festgesetzt. Dabei mußte der Kreis der minder¬

bemittelten Wöchnerinnen neu bestimmt werden. Soweit

d:e Wöchnerin ihr Einkommen im Steuerjahr 1921 nachweisen

kann, bleibt es bei den bisherigen Sätzen. Muß aber das Ein¬

kommen vor der Entbindung eingesetzt werden, dann ist der

Grenzbetrag iür die Ernährer von 15 000 Mk. auf 80000 Mk.

und der Zuschlag für Jedes vorhandene Kind unter 15 Jahren

von 1500 auf 5000 Mk. erhöht.

Die Ausgaben des Reiches für diese Leistungen

arlrea nach den bisherigen Bestimmungen Jährlich auf etwa

600 Millionen gekommen. Der Entwurf hätte die Ausgaben auf

etwa 1200 Millionen Mk. erhöht, die Anträge der Sozialdemo¬

kraten auf etwa 1800 Millionen Mark. Nach den endgültigen

Beschlüssen werden die Ausgaben etwa 1500 Millionen Mark

betragen. Gustav Hoch- Hanau.

Verwaltung.
Neue Gesetze. Der Reichstag hat infolge der fortschreiten¬

den Geldentwertung eine Aenderung der Geldbeiträge in den

Sozialversicherungsgesetzen beschlossen, die im ..Reichsgesetz¬

blatt" Nr. 63 vom 15. September 1922 verkündet werden. Durch

die ..Verordnung über Grundlöhne bei den Krankenkassen44 vom

12. September 1922 werden die nach § 180 Abs. 2 RVO. gelten¬

den Grundlöhne von sechzig auf einhundertachtzig Mark und

von einhundertzwanzig auf fünfhundert Mark erhöht. In der

Unfallversicherung wird durch die «.Verordnung über Erhöhung

von Geldbeträgen In der Unfallversicherung44 vom 12. September

1922 die Versicherungsgrenze nach §§ 544, 548, 550, 896. 923. 925,

927, 1063 und 1170 RVO. von einhundertfünftigtausend auf drei¬

hunderttausend Mark erhöht. Eerner wird die nach §§ 563. 732,

939. 1017, 1073, 1079 und 1170 RVO. geltende Höchstgrenze des

Jahresarbeits Verdienstes von sechsunddreißigtausend auf

neunzigtausend Mark erhöht. Das mindeste Sterbegeld nach

|§ 586 und 1097 RVO. erhöht sich von eintausend auf drei¬

tausend Mark; der Mindestbetrag der vierteljährlich in voraus

iu zahlenden Rente nach § 612 RVO. von sechshundert auf ein¬

tausendzweihundert Mark und die genehmigungsfreie Grenze im

I 720 RVO. erhöht sich im Abs. 1 u. 3 von fünfzigtausend auf

einhunderttausend Mark und im Abs. 2 von einhunderttausend

auf zweihunderttausend Mark.

Die ..Verordnung über Ausdehnung der Versicherungspflicht
In der Angestelltenversicherung44 vom 12. September 1922 erhöht

die versicherungspflichtige Gehaltsgrenze nach § 1 AVG. von

einhunderttausend auf dreihunderttausend Mark.

Die Verordnungen über die Kranken- und Unfallversicherung

•ind mit dem Tage der Verkündung. also dem 12. September,

die Verordnung über die Angestelltenversicherung mit Wirkung

vom 1. September in Kraft getreten.

Der Verband deutscher Innungskrankenkassen hielt Mitte

August in Münster seine diesjährige Verbandstagung ab.

Der Syndikus des Verbandes, Dr. Blumenthal (Hannover), be¬

schäftigte sich mit der Frage der drohenden Beseitigung
der Innungskrankassen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber

wollten unter keinen Umständen die Innungskassen aufgeben, um

fegen höhere Beiträge geringere Leistungen einzutauschen. Er

betonte dic Wichtigkeit einer besseren Organisation. Nicht nur

die bestehenden Kassen müßten unterstützt, sondern auch neue

gegründet werden zum Wohl des Handwerks, das an erster

Stelle mitberufen sei, unserem bedrängten Vaterlande wieder

aufzuhelfen. Dic Versammlung befaßte sich auch mit dem Plan,

nnter Erhebung erhöhter Beiträge eine eigene hauptamtliche

Verbandsgeschäftsteitnag einzurichten, um die Leistung der bis¬
lang ehrenamtlich fungierenden Leitung nach Möglichkeit zu

»teigern. Propaganda zu treiben und vor allem alle noch außen¬

stehenden Innungskassen zum Anschluß an den Verband zu

veranlassen. Nach dem Kassenbericht sind insgesamt 4S990 Mk.

vereinnahm! und 37203 Mk. verausgabt worden, so daß ein Be¬

stand von II787 Mk. verbleibt. Schließlich wurden noch die

neuen Verbandssatzungen beraten, durch die der Verband auf

eine neue, moderne Grundlage gestellt werden soll.
-r-*. * '•» W*

Gewerkschaftliches.

„Goldige Worte44, die unvergessen bleiben sollen, hat nach

einem Bericht des ..Bundes4* in Nr. 11 der ..Reichssozialversiche¬

rung" Oberregierungsrat Tränkner als Vertreter des Reichsver¬

sicherungsamts auf der Verbandstagung des Verbandes der

Landesversicherungsbeamten am 2i). und 21. April 1922 in Berlin

den Anwesenden zugerufen.
..Das Reichsversicherungsamt habe gegenüber den Bestre¬

bungen anderer Verbände zur Förderung des Beruisbeamten-

tums sich von der Erwägung leiten lassen, daß Jede Zeit ihr Ge¬

sicht trage. Es wäre verfehlt, stark am alten festzuhalten und

den Anforderungen der Neuzeit träge gegenüberzustehen. Aus

dieser prinzipiellen Stellungnahme heraus habe das Reichsw

sicherungsamt die Gründung der Beamtenausschüsse nach Mi

lichkeit gefördert. Ferner sei. um die Berufsfreudigkeit und das

Verantwortungsgefühl zu heben, durch einen besonderen Erlaß

die Selbständigkeit der Beamten in der Ausübung ihres Dienstes

wesentlich verstärkt worden. Weiterhin sei das Amt bestrebt

gewesen, daß bei Streitigkeiten, die über Rechtsbeziehungen

grundsätzlicher Fragen ausbrachen und für die Allgemeinheit
der Beamtenschaft von Interesse waren, fachkundige Männer

des Verbandes gehört wurden. Aber alle diese neuen Errun¬

genschaften verfehlen ihren Zweck, wenn die deutsch^ Beamten¬

schaft nicht weiterhin von dem Geiste der alten

Zeit getragen werde, der sie vorbildlich gemacht und

Ihren Weltruf gebracht hätte, Verantwortung und Treue und

nicht zuletzt nationales Bewußtsein. Nur unter dieser Voraus¬

setzung werde die deutsche Beamtenschaft und das gesamte

deutsche Volk auf die Wiederkehr glücklicherer Zeiten und den

Anbruch eines neuen Morgens rechnen können.

Die Ausführungen lösten unter den Vertretern warmen Bei¬

fall aus, dcii der Vorsitzende Riedel noch besonders feststellte.4* —

Das Reichsversicherungsamt hat sich sonach „zur Hebung

der Berufsfreudigkeit und des Verantwortungsgefühls14 für eine

größere Selbständigkeit der „Berufsbeamten0 der Landesver¬

sicherungsanstalt eingesetzt. Wir nehmen natürlich an. daß es

sich dabei die Wahrung des Artikels 161 der Reichsveriassung
besonders hat ange'egen sein lassen. Immerhin ist gerade in

der Invalidenversicherung von einer Selbstverwaltung durch die

Versicherten sehr wenig zu spüren: es wäre hier in Hinsicht auf

die Bestimmungen der Reichsverfassung sehr wohl eine Ausge¬

staltung des Selbstverwaltungsrechts der Versicherten am

Platze.
Aber das Reichsversicherungsamt hat auch dem Bericht des

Oberregierungsrats Tränkner zufolge bei Streitigkeiten über

Rechtsbeziehungen grundsätzlicher und die Allgemeinheit der

Beamtenschaft interessierende Fragen .«fachkundige Männer des

Bundes44 gehört. Wir nehmen keinen Anlaß, an der Objektivität
und Unparteilichkeit der entscheidenden Männer im Reichsver¬

sicherungsamt zu zweifeln. Aber wir haben, offen gesagt, auch

zu einzelnen alten wilhelminischen Geheim- oder Oberregie¬

rungsräten nicht allzu viel Vertrauen, die sich, um mit den

Worten des Herrn Oberregierungsrat Tränkner zu reden, „wei¬
terhin von dem Geiste der alten Zeit tragen lassen44 und dadurch

tatsächlich den ..Weltruf4' von der Verantwortung und Treue

der deutschen Beamtenschaft in Mißkredit bringen. Ein Fall

gibt uns hierzu besonderen Anlaß. Die Angestellten eines in
Mehrzahl und Bedeutung viel größeren Sozialversicherungs¬
zweiges, die Angestellten der deutschen Krankenkassen,
unterstehen bekanntlich dem Betriebsrätegesetz. Als nun¬

mehr in Ausübung dieses Gesetzes und in dem Bestreben,
den Angestellten einen größeren Anteil an der Gestaltung des

Geschäftsbetriebes zu geben, die Kassenverbände eine Vertretung
zu den Sitzungen der Betriebsräte hinzuzogen, kamen flugs die

allerdings immer noch vom „alten44 Geist beseelten Arbeitgeber
und erhoben Beschwerde gegen diesen Beschluß beim Oberver¬

sicherungsarnt. Das Oberversicherungsarnt entschied zuungunsten
der in Frage kommenden Angestellten.

Jeder Unparteiische wird nun zugeben müssen, daß dies so¬

wohl eine für die Gesamtheit der Angestellten wichtige
Präge, als eine solche von grundsätzlicher Bedeutung
war; Jeder Unparteiische wird aber auch nach den obigen
Worten des Oberregierungsrats Tränkner in dem Glauben sein«,
daß auch dic zuständigen Angestelltenorganisationen vor Ver¬

kündung des Urteils durch das Reichsversicherungsamt „gehört44
worden sind. Die Angestellten hatten nämlich gegen die Ent¬

scheidung des Oberversicherungsamts Beschwerde beim Reichs¬
versicherungsamt erhoben. Das Reichsversicherungsamt lehnte

Jedoch die Revision des Kassenvorstandes ab!

Die Anhörung der Angestellten oder gar der in Frage kom¬

menden wirtschaftlichen Organisationen ist Jedoch nicht er¬

folgt. Während man a'so auf der einen Seite das Bestreben

zeigte, den Berufsbeamten eine größere Selbständigkeit
in der Ausübung ihres Dienstes zu geben, lehnt man auf der

anderen Seite das Bestreben der Angestellten nach Mit¬

arbeit und Mitverantwortung in den wichtigsten Zweigen der

Sozialversicherung ab, ohne vorher die Angestelltenorganisa¬
tionen gehört zu haben. Man beruft sich auf die Bestimmungen

der Reichsversieherungsordnung und bedenkt dabei allerdings

nicht, daß die Bestimmungen des neueren Rechts, nämlich des

Betriebsrätegesetzes und der Verordnung vom 23. Dezember

1918, dem alten Gesetz vorangehen.

Wohin geht der Weg? Das mögen unsere Leser wohl

bereits ergründet haben. Bedauerlich ist, daß solche Bestre¬

bungen sich se|! st in der höchsten Instanz der sozialen Recht¬

sprechung bemerkbar machen. Jedenfalls gehen nach dem

obigen Bericht über die Rede des 01>erregierungsrats Tränkner,

der auf den Anbruch eines „neuen Morgens44 wartet, dessen
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Bestrebungen dahin, durch die Schaffung oder besser Wieder¬

aufrichtung des alten wilhelminischen Beamtenapparates ein

Regime zu züchten, durch das d;e alten reaktionären Mächte

wieder erstarken können. Die Ausführungen des Oberregierungs¬

rats Tränkner sind vor Erlaß des Gesetzes zum Schutze der

Reoubhk gemacht. Wir wissen auch, daß diese Bestrebungen

keineswegs Aussicht auf Erfo!g haben werden, da sich das ge¬

tarnte arbeitende Volk Deutschlands gegen die Rückkehr der-

irtiger Zustände wenden wird.

Aber v/eshalb denn die unterschiedliche Behandlung der

Vertretung der Beamten und der der Angestellten?

Eine besondere Illustration zu diesem Standpunkt des Herrn

erregierungsrat Tränkner kommt auch noch in seinem Ver¬

hüten zum Ausdruck, das er hinsichtlich einer Massenentlassung

von Angestellten bei der Landesversicherungsanstalt

Schlesien in Breslau in der Verhandlung an den Tag legte.

Im Jahre 1921 wurde 56 Angestellten bei der Landesversiche-

raagsaostalt Schlesien in Breslau gekündigt, um angeblich nach

Jen bestehenden Vorschriften des Beamtenrechts durch Militar¬

isier Beamtenanwärter ersetzt zu werden. Trotzdem u. E. keine

gesetzliche Verpflichtung zu der Entlassung dieser An¬

gesteliten vorlag und trotzdem der Schlichtungsausschuß bei

einem Teil der Angestellten die Weiterbeschäftigung aussprach,

wurden diese Kollegen von der Landesversicherungsanstalt ent¬

lassen und ihnen nur die im Betriebsrätegesetz vorgesehene

Entschädigung gezahlt. Die Landcsversicherungsanstalt Sch'e-

sien brachte es fertig, zum großen Teil verheiratete Angestellte,

die schon jahrelang in ihrem Betriebe tätig waren, kurzerhand

ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Notlage, In die sie da¬

durch gerieten, zu entlassen und dafür durch zum Teil erst

vor kurzem mit Prima-Reifezeugnis versehene Beamten a n-

Wärter zu ersetzen. Der Landcsversicherungsanstalt sind

durch die Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung der Ange¬

stellten und ihre Entschädigung große Geidausgaben bis zum

Betrage von einer halben Million Mark entstanden. Da dies

zweifellos eine Mißwirtschaft mit den Geldern der Versicherten

darstellt und einen Eingriff oder eine Stellungnahme des Reichs¬

versicherungsamts wohl begründet hätte, wandten wir uns im

Interesse der Kollegen beschwerdeführend an das Reichsver¬

sicherungsamt. In der Verhandlung mit Herrn Oberregierungs¬

rat Tränkner zeigte dieser alsdann seine Animosität gegen die

Angestellten dadurch, daß er zunächst jegliches Verhandeln oder

Eingehen auf ihre Wünsche ablehnte und dann auch den Stand¬

punkt der Landcsversicherungsanstalt als den gesetzlichen Be¬

stimmungen entsprechend betrachtete. Er meinte allerdings,

auch in dem Verhalten der AngesteMten nicht den richtigen Weg

erblicken zu können, da der Betriebsrat der Angestelltenschaft
mehrfach Differenzen mit dem Vorstand der Landesversiche¬

rungsanstalt Schlesien gehabt habe. Hierzu wollen wir bemerken,
daß sich allerdings der Betriebsrat ganz energisch gegen ver¬

schiedene Mißstände bei der Landesversicherungsanstalt Schle¬

sien gewandt und für deren Abstellung Sorge getragen hat.

Wenn z. B. in einem Betriebe die Töchter der dort beschäftigten
Beamten ebenfalls mit tätig sind zu einer Zeit, wo noch ein

großer Teil männlicher verheirateter Arbeitskräfte beschäfti¬

gungslos ist, so sollte man besonders von einem sozialen Be¬

triebe die Beseitigung dieses Mißstandes erwarten können. Daß

hier der Betriebsrat zweifellos nur im Gesamtinteresse der

Kollegen -gehandelt hat, wird man zugeben müssen.

Die obigen Ausführungen des Herrn Oberregierungsrats
Tränkner bekommen durch dieses Verhalten ein eigenartiges
Gesicht. Wir werden in Zukunft vielleicht auch in den Behörden¬

stuben der Reichssozialversicherung einmal energisch nachsehen

müssen, um endlich auch hier den bureaukratischen (lies wilhel¬

minischen) Zopf abzuschneiden und für soziales Empfinden und

Verständnis zu sorgen.

Vom Lesen der Fachzeitschrift. Unter der Ueberschrift:

••Muß der Kassenangestellte eine Fachzeitschrift lesen?14 macht

unser Kollege Paul Dittrich, Breslau, in Nr. 12 der „Ortskranken¬
kasse44 Ausführungen« die auch für unsere Verbandsmitglieder
durchaus beherzigenswert sind, weshalb wir sie nachstehend

hier wiedergeben:
«.Es gibt wohl wenig Berufe, die so stark der Kritik aus¬

gesetzt sind, wie die der KassenangesteUten. Schon die eigen-

irtige Stellung der Krankenkassen als Institute des öffentlichen

Rechts mit Selbstverwaltung läßt die Beschäftigten zu einem

Zwischending, halb Beamter, halb Prlvatangestellter werden.

Dazu kommt noch das Verkennen der Aufgaben der An-

festellten; die Außenstehenden halten die^e mit dem Berechnen

der Beiträge und Auszahlen des Krankengeldes als in der Haupt¬
sache erschöpft.

Es gibt eine große Anzahl Behörden im Deutschen Reiche,
deren Arbeiten so spezialisiert sind wie in der Großindustrie,

so daß ein Bureau von dem anderen nicht weiß, weiche Arbeits¬

methoden dort heimisch sind, und besonders, was die Grund¬

lage der Tätigkeit der dortigen Beamten bildet. Auf diese Are

kommt der so wenig beliebte Bureaukratismus zustande, die

Beamteu werden Maschinen und trauen sich nicht, eine eigene

Meinung bezüglich der Dienstobliegenhe ;en zu haben. Wenn

auch bei den Krankenkassen der Bure.ui!;rat:smus, das Schema

sich hin und wieder einschleicht« vorherrschend wird er und

soll er auch nicht werden. Schon die dauernden \enderungen
der Reichsversieherungsordnung, besonders des Buches II
(Krankenversicherung) verhindert d>:s in der Gegenwart. Wo¬
mit nicht gesagt sein soi!, daß die ständige Gesetzesänderung
ein erwünschter Zustand ist; im Interesse der arbeitenden Be¬

völkerung ist sie aber ein notwendiges Uebel, um gegen die

vielen Nöte der Nachkriegszeit helfend eingreifen zu können.

Bunt zusammengewürfelt sind die Kassenangestellten. Vom
Handarbeiter bis zum Akademiker finden sich alle Berufe ver¬

treten, und es ist gut so, denn es entspricht auch im allgemeinen
der Zusammensetzung der Mitglieder der Kassen. Die Brauch¬

barkeit und Tüchtigkeit der einzelnen Angestellten wird wenig
durch ihre frühere Beschäftigung bedingt, die individuelle An¬

passung, gepaart mit Lust und Interesse an den Fragen der ein¬

schlägigen Bestimmungen, zeltigt oft ganz hervorragend tüchtige
und umsichtige Angestellte nach noch nicht langer Tätigkeit im

Kassendienst. Es bringt auch jeder aus seinem früheren Beruf

etwas mit: Die Handwerker mit ihrer straffen gewerkschaft¬
lichen Organisation das Verständnis für das Denken und Fühlen

der Versicherten, in deren Mitte sie Jahrzehntelang gelebt
haben, die Kaufleute die umsichtigen und schnellen Entschlüsse,
nichts auf die lange Bank zu schieben, und so jede Gruppe
etwas anderes. Es wird häufig den Krankenkassen der Vor¬

wurf gemacht, daß der Vorstand zu wenig aus Fachleuten zu¬

sammengesetzt ist. Abgesehen davon, daß die Bestimmungen
der Reichsversieherungsordnung über Verwaltung der Kassen

nicht von so großem Umfange sind, daß sie nicht in kurzer Zeit

beherrscht werden könnten, ist es doch dasselbe Bild wie in der

Industrie. Der Aufsichtsrat einer großen Gesellschaft kann sehr

gut arbeiten, ohne daß Fachleute darunter sind, die den inneren

Betrieb des Werkes kennen. Genau so ist es in den Kranken¬

kassen, Voraussetzung ist dahei, hier wie dort, daß eine gute

Verwa'tung dem Vorstand klare Unterlagen und übersichtliche

Auskunft bietet. W;enn nur Fachleute im Vorstand säßen,
wrürde manch gute Maßnahme aus allerlei Bedenken unter¬

bleiben, dies wiegt andere nicht zu umgehende Fehlgriffe auf.

Es ist zweifellos notwendig, bei den Krankenkassen einen

gut ausgebildeten, an selbständiges Denken gewöhnten Stab

von Angestellten heranzubilden. Kurse und Prüfungen werden

nur zum kleinen Teil dazu beitragen, da doch alles nur flüchtig
gestreift werden kann und das mechanische Aufnehmen der Ge¬

setzesbestimmungen die Hauptsache sein wird. Eine gutgeleitete
Fachzeitschrift wirkt anders! Der langweiligste Gesetzestext

wird interessant durch die Ausführungen der Verfasser. Es

wird doch viel aus der Praxis geschöpft und die einzelnen Dar¬

stellungen werden aus dem Lebendigen, Tatsächlichen heraus¬

geholt. An der Hand einer Reichsversieherungsordnung kann

sich der Leser selbst hineindenken und sich eine Ansicht bilden.

In kurzer Zeit wird dadurch die Einführung in das Gesetz be¬

wirkt und das selbständige Denken angeregt. Es kommt so

ein Stein zum anderen. Auch der beste Kommentar kann dies

nicht bieten, er ist wohl gut zum Nachschlagen« aber es wird

wohl keinen Angestellten geben, der es aushäit, die Paragraphen
der Reihenfolge nacli einschließlich des Kommentars sich einzu¬

prägen. Es ist besser, ein Angestellter macht hin und wieder

einen Denkfehler, als daß er zur Maschine wird, die immer ge¬

nau dasselbe macht, ob es angebracht ist oder nicht. Der

große soziale Gedanke der Arbeiterversicherungsgesetze soll

von jedem einzelnen erfaßt werden; es steckt viel mehr dahinter

als nur Krankengeld und freier Arzt, Medizin und Kranken-

hansbehandlung. Jeder soll mitarbeiten, soll Anregungen geben.!

Es fehlt In vielen Kassen bezüglich der gegenseitigen Ver¬

ständigung noch viel Entgegenkommen. Die Folge ist gegen¬

seitiges Mißtrauen zum Schaden aller. Davon kann natürlich

nicht die Rede sein, daß sich der Vorstand sein Selbstverwal¬

tungsrecht beschneiden läßt und blindlings dem Rate der An¬

gestellten folgt. Dies wäre genau so unrichtig wie das ent¬

gegengesetzte Verfahren. Es gibt aber eine Methode, die hier

sehr gut am Platze wäre und vorbildlich in den Parlamenten

geübt wird: die Veröffentlichung eines Gesetzentwurfs, um die

Kritik sprechen zu lassen. Auf diese Art kommt so vieles Für

und Gegen zur Sprache, daß die Regierungen daraus lernen.

Wenn die Vorstände der Kassen ebenso verfahren und ihre be¬

absichtigen len Maßnahmen den Angestellten vorher unterbreiten

würden, so würde es viel zum Vorteil der Versicherten bei¬

tragen. Bei den mündlichen Beratungen ohne genügende Vor¬

bereitung ist ein Nachdenken gar nicht möglich. Bei Gericht ist

trotz des mündlichen Verfahrens doch das größte Gewicht auf

die schriftliche Vorbereitung zu legen, damit die Parteien urd

das Gericht sich ein klares Bild von der Rechtslage machen

können. So müßte es überall sein, auch bc< den Selbstverwal¬

tungskörpern unserer Sozialversicherung, besonders den Kran¬

kenkassen. Ein Segen würde daraus entstehen und viel Streit
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vermieden werden. Die Angestellten würden dann auch ein

größeres Interesse in der Oefientlichkcit bekunden können, wenn

Angriffe auf Kassenverwaltungen und Vorstandsmaßnahmen er¬

folgen. Zurzeit ist dies fast ausgeschlossen, da sie die Beweg¬

gründe in vielen Fällen nur ahnen können.

Wie soll man lesen? Auch das Lesen ist eine KunsU wie

IchOfl viele ausgeführt haben. Es sind in erster Reihe zu ent¬

scheiden die Aufsätze von den Urteilen der Versicherungsämter

und anderer Gerichte sowie der Text der Gesetze oder Ver¬

fügungen und Verordnungen. Ueber Gesetze, Verfügungen und

Verordnungen braucht wohl nichts gesagt werden, jeder weiß,

daß mit ihrer Veröffentlichung meist, wenn nichts anderes ge¬

sagt Ist, die Rechtskraft eintritt. Schwerer sind schon die Ur¬

teile der Versicherungstalter zu beurteilen, besonders die des

Reichsversicherungsamts. Die Entscheidungen dieses Gerichts

sind meist bindend für alle anderen Instanzen, hauptsächlich

dann, wenn es sich um grundsätzliche Entscheidungen handelt.

Es ist dabei aber doch ganz besonders zu prüfen, welcher

Rechtsgrund das Reichsversicherungsamt zur Entscheidung ver-

anlaßt hat. da oft bei anscheinend gleichliegenden Fällen ein

nst nnbeachtlicher Nebenumstand der Sache ein ganz anderes

Gesicht geben kann und eine abweichende Entscheidung zeitigt.

Die Aufsätze sind Meinungen, Auffassungen über Auslegung

der gesetzlichen Bestimmungen oder auch Abänderungsvor¬

schläge. Kein Verfasser wird verlangen, daß der Leser die im

Aufsatz vertretene Meinung als unumgänglich maßgebend gelten

lassen toll, im Gegenteil, sie sollen zum Denken anregen, ohne

Vorurteil — fir oder gegen — sollen sie geprüft werden. Selbst

anerkannte Pachschriftsteller wie Hahn, Hoffmann usw. würden

lieber darauf verzichten, zu schreiben, als daß die Leser an¬

nehmen sollten, das, was sie ausführen, ist gleich dem Gesetz

und niemand brauche über die Richtigkeit der Ausführungen

nachzudenken.

.Man nehme sich auch Zeit zum Lesen, es ist nicht not¬

wendig, daß jedes neue Heft sofort vom Anfang bis zum Ende

gelesen wird. Aufsätze, für die man kein Interesse bat, kann

man ruhig ül>crsch.agen, wobei es allerdings auch vorkommen

kann, daß der Titel täuscht und mehr oder weniger dahinter

steckt, als man erwartet hat. Auch die Reihenfolge wird der

geübte Leser nicht einhalten, sondern je nadi Interesse die Aus¬

wahl treuen. Es kann schlankweg die Behauptung aufgestellt

werden, daß regelmäßige Leser der Fachzeitschriften sich mit

der Zeit ein umfangreiches Wissen ohne besondere Mühe an¬

eignen werden, während auf der anderen Seite günstigenfalls

gewisse mechanische Kenntnisse Platz greifen werden, die

allerdings sehr oft über Tttcbtigkelt aad Fähigkeit täuschen

können. Es ist daher zu Wünschen, daß das Lesen einer gut-

ge'eiteten Fachzeitschrift im-hr Uebang \\:rd und von den Vor-

standen auch durch Beihilfen zum Abonneroenfsbeitrag nnter«

Stützt wird, es Wird s.ch hinreichend bezahlt machen. Auf der

anderen Seite wird ja auch dic wirtschaftliche Seite der Fach-

bUUter gestlrkt die dadurch mehr bieten können.14

Es Ist wohl selbstverständlich, daß jedes unserer Vcrbands-

mitglieder ihr den Bezug unserer „Volkstümlichen Zeitschrift

für die gesamte Sozialversicherung*4 in den Kreisen unserer

Berufskollegen eifrigSl wirbt. Der geringe Bezugspreis von

vierteljährlich 5 Mk. wird Verhandsmitgücdern bekanntlich auf

den Mitgliedsbeitrag lurfickvergfitet
Die Angestellten der sozialen Versicherungsinstitute In

Oesterreich fuhren einen gleich schweren Kampf um ihre wirt¬

schaftliche Sicbersteüuitg und Freiheit wie wir. In ihrer Zeit-

ichrifi „Der Sozialversicherangsangcstellte* berichten sie dar¬

über in einem Artikel unter dem Signum „Die überhebliche

Bureaukratie". Damit die Kollegenschaft einmal sieht, daß der

Kampl m Deutschland iegen Sperrgesetz und stockreaktionäre

Geheim- und Ministerialräte gewisse Bedeutung auch im Aus¬

land findet, wollen wir den Kollegen Über den Kampf in Oester-

reiefa berichten. Die :\us den Artikel auszugsweise wieder«

gegebenen Stellen könnten c »ensogut auf deutsche Verhältnisse

und Behörden trottend angewendet werden:

.«Besonderen Eifer aui dem Gebiete der Sozialvci ickerunf wird auch ein

uc /otlender B ht_r M den Beamten des Ministeriums I r

i title Ver«

- nichl entdecken können. Im i s ntetl wird er konstatieren müssen,

in «'•• r Sektion Sozialvc ans sowie ~..f illcn Gebieten der Sozial¬

politik ( q Inrchaos arbeiter- and angt litenfein hei Geist herrscht, dem

nicht aar .lie v •

i iltcm Ier so; n Vcrslchcrnngsin titute, sondern

auch *r..!rrc Errangen*« fi n der Na hkrjegszeif zuwider sind. Man merkt es

den Herren an. dal ihi l!::z nicht den sozial Scbwa hen gehört.*1

Audi wir haben des öfteren Gelegenheit nehmen messen,

aui das i nversta 5, bureaukratische, ia zum Teil an Sabo-

rende Verhalten der Bureaukratie im Preußischen

M nisterium für Volkswohlfahrt hinzuweisen — siehe „Volks-

le Zeitschrift" Nr. if>: „Qehe mrätliche Sabotage",

Nr, 13 u. a. hinzuweisen.

Auch in 0 eic t scheint in „böser Qe :' den An-

tcllten in Jer Sozialversi lu : i n tu Dieser

Her.:: von Geldern
„

:ic!
..

trtetc Ifcri Dr« Kerbci ist cb

ängstlich darauf bedacht, daß die für die Entlohnung der Be¬

amten der Bundesverwaltung geltenden Grundsätze auch bei

den Trügern der Sozialversicherung wieder zur Durchführung

kommen müssen.

Hören wir, wie der Herr Sektionsrat weiter «.begründet44:

..Während In der Vorkriegszeit das Besoldungsschema der Beamten der

Pensionsanstalt — wie auch der übrigen grollen Träger der Sozial Versicherung

— sich eng an jenes der SUaUbeamtegSChaft anschloS, in der Kriegszeit nur

wenig über dasselbe binansiriff, hat es in der Nachkriegszeit — vnd zwar bei

kürzerer Arbeitszeit — dieses Schema weil überflügelt. Im Deutnchen Reih

ist der obenerwähnte Grundsatz bereite im Gesetz vom 21. Dezember 1920,

Nr. 789J, verankert, das besummt, daü das Reichsbesoldungsgesetz auch für

die Regeleng der Üc:*mtenbesoldung in öffentlichen Körperschaften (zu denen

die Träger der Sozialversicherung zu zählen sind) in dem Sinne bindend ist,

diQ die Dicnstbczügc ihrer hauptamtlichen Beamten nicht einstiger geregelt

werden dürfen als die gleich zu bewertenden Reichsbeamten. Auch in diesem

PfflHlHf ist die von allen Seiten geforderte Reehtsaiiglcichung an die Verhält¬

nisse im Deutschen Reich dringend geboten.%*

Auch in Preußen gibt sich das Wohlfahrtsministerium wie

In Oesterreich alle erdenkliche Mühe, die Vorstände der sozialen

Versicherungsträger gegen die Angestellten einzunehmen. Dio

Kollegen in Oesterreich schreiben:

..Aber die Ausfalle gegen die Angestellten der sozialen Versicherung*-

Institute übersteigen das übliche Maß des Erlaubten und sind einfach eine Un¬

verschämtheit. Die Herren im Ministerium glauben, daß nun die Zeit gekommen

Ist, das, was sie bisher auf administrativem Weg nicht durchsetzen kennten —

wir erinnern nur an die verschiedenen Crlasse, dic Mnnntgrffhfn svurdtn und

noch immer hinausgegeben werden, um die Vorstünde einiger Institute ui'xn

die Angestellten einzunehmen —, nunmehr im Wege der Gesetzgebung durch¬

setzen zu können. Denn offenbar wird sich der Nationalrat beeilen missen, die

von Herrn Dr. Kerber geforderte Rechtsanglcichung aa Deutschland durchzu¬

führen, weil wir überzeugt sind, daü die Vorstand^ der sozialen Ycsichermus-

Institute. trotz des Wiukes mit dem /aunpfahl, die Angleichung au die Dez, ..o

der Bandetengestcttten im eigenen Wirkungskreis in die Wen zu leiten«

schwerlich werden durchführen können."

Dann fährt der „Sozialversichcrungsangestcllte14 fort, indem

er genau wie wir hier in Preußen dic Fragt tttfwirft:

..Man versucht vergeblich nach ernstlichen Gründen, n*l weichen sich d.o

Staatsverwaltung für befngl halten kannte, sich fortwährend in die inneren

Verhältnisse der Anstalten tinzur.engcn. Leistet der Staat den Instituten

irgendwelche Zuschüsse zur Bestreitung« ihres Perscnalar.fv. i luies, \'ie er es bei

den Gemeinden und I Indem tut. oder i<t ea ein Öffentliches Interesse, dal alle

Angestellten so elend bezahlt werden müssen wie die Bund«, angestellten ? Oder

meint gar der Herr Dr. Kerber, dali unsere Uehalter SO ungewöhnlich hoch

itaii daü sie über die Bcttge soaiMgct Beamtenachichteo hiaanageheu? l!r

¦nCga sich nur Ciiiinal die Lohn- und QehtlUSttM ansehen, dic alimotiaü.ch von

der Wiener Arbeiterkammer veröffentlicht werden, und wird finden, d.i'd groüe

Schichten der neamten in der Industrie, in den Danken, in den städtischen

Uattinahaiangcn nsw« rieht nur ebenso, sondern nttnntei besser bezahlt werden

nls in den S< '•.».versichcrungs.nstiüitcn. Offenbar stechen ihm ans naheliegenden

Gründen jene Bezüge in die Augen, die über die 4 nenafihlme hinassreiebea.

Ks entspricht eng cinmnl der Deakaagsmrl rog gewerkschaftlich organisierten

Angestellten und Arbeitern, daß sie sich ihre Benign gegen titig nicht neiden,

daB ihnen insbesondere |cae Mentalität, die bei der höheren Bureaukratie

immer zu finden nrar, fremd ist, dali dic anderen auch nichts haben J rrfce,

wana sie selbst nicht-, haben«

Hinter den fadenscheinigen Argumenten verbirgt sich doch auch Mensch¬

liches, aüzu Menschliches! Der Herr Dr. Kerber hat eine schwere persönliche

Bgttinschnnf erlebt Er( der cir*rt Beamter der Pen kmssnstnH war. kennte

seinen brennenden Ehrgeia befriedigen und in die höhere Bureaukratie auf¬

steigen, aber schließlich .soll sich der Dtfgcls auch lohnen« Wenn ShCf der

Herr BektJQglfgl sehen mnf, dali ihn seine chcnia.ueu Kollegen in det Ben-

sien anstalt im Gehait i.lM rfifigela, so ist das wirklich Irgerlich. Wer dit

Psychologie der höheren i5.;ren.ukratie kennt, hegreift nun all die Gehässig«

ketten gegen die AagcsteUten der Mgialea Versicbemngsinstitnte« Das gibt ea

nun einmal nicht ir: einem geordneten Staatswesen, In dem die Herren Mnraclter,

Kerber usw. die amtliche Sozialversicherung darstellen, dal Beamte von Sozia!«

ynrtlcantrnngsinstitnten ebenso hohe oder gar noch habere BesBge bekommen

sollen als die Herren im Ministerium. Wenn wir auch sonst noch weit hinter

Deutschland snrtckgeblieben sind, was die geistige Kapazität unserer Ministetial-

benmten anlangt, triiit dies sicher zu, nnmlndest auf demOebie! der Beamten«

be oldung mufi chleunig t die Rechts nglcichnng hergestellt werden. Und am

dieses hehre Vri — wir meinen natürlich die RechteangJcichang —
zu er¬

reichen, wird seit Ja!ir und Tag gegen die Angestellten der soainlea Versiehe«

rnngsid fitutc Intrigiert; bnld werden di\: Unfnllversichernngsanstalten it. i

c inem Erlal beglfickt. bald wird wieder rersneht, neue Kassen« wie dieLan las¬

se in S -'
•

:. t!nr r daa Diktat der Bareankratie za bringen; ein anderea

Mal sollen wieder die Einheit kassen herhatten, um diese Absichten dnrehzu-

setzen. Die Herren im Mnhterinm mögen e sich gesagt lein lassen, ans -

cchen alle diese Machenscli • '. f. lr,J gelingen werden sie; aach nicht!

[fii i . nicht nur wir, sondern die ganze versicherte Arbeiter- and '

gesteiitensebait. Die Arteiter and N : stellten durchschanen ehe Absichten

Cic^j: Herren. Sic wissen, daü es nicht um die Bezüge Je- Angestellten . ; i

•

te ht, sondern daß diese Mach» :: Vei he darstellen, die

Selbstverwaltung der Institute zu beseitigen. I ! da verstehen die A

und Am ten, die sich nttf keinem Gebiete ät% öffentlichen Lebens von

Bnrcankraten gfiageln lassen, keinen Spat, mPgc ancli ein; n Vorstands¬

mitgliedern diese Schütz nhilte im Lohnkampl gegen d.e Angestellten i

ht anerwii D i Ziel, J.s ich die Herren im ( • gesteckt

I ••. werd i ie nicht erreicl die Kraft unserer t> ion.

I daß wir kr. ft: ^ z.. ablagen
'

cn, das ten die H< i d >c'i schon t -

fahren haben. Aber wir v I nicht In der Ab1 dir Kl

der ) D In * 5*lb \ r \ der sozialen Ver icl

steht die gesamte Ai i I -K.i. Ifift hinter uns.*-

Wit besrrußen es, dafl auch unsere enteren Berufskollei

in Oestc
'

'

\w Kampi m die V lukral eruni? \

- ziah - :hcrunz j rnen habe l üit sich
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dor

la

c Regierung auf Verhältnisse in Deutschland bezieht, Ist

tun.mehr durch den Erlaß des Preußischen Ministers für Volks-

Wohlfahrt Hlrtsleler vorn 26. Juii das Sperrgesetz auf solche

Ka«taenangestellteu beschränkt, denen früher die Rechte und

I' chten der Beamten übertrafen worden sind. Die Kranken-

^se^angestelIten sind nicht, wie es von der österreichischen

sierung behauptet wird, durch das Sperrgesetz an das Gängel-

band der allgemeinen StaaUbureaukratk gekommen, sondern

v.erden nach wir vor gang energisch sich gegen derartige Bc-

Strebungen zu wehren wissen. Wir haben in letzter Stunde den

Anschlag auf die Koaiitions- und Tanffrtiheit der Kranken¬

kassenangestellten abwehren können. Das Sperrgesetz findet

auf die Krankenkassenangestellten keine Anwendung!

Was aber die Frage des Selbstverwaltungsrechts

angeht, so müssen wir leider konstatieren, daß dieser von

den Versichertenvertretern nicht immer diejenige Bedeutung zu¬

teil wird, die unbedingt erforderlich ist. Die Frage der Ueber¬

tragung der Beamteneigenschaft auf die Angestellten der Sozial-

rsicherungstrüger, insbesondere in den Krankenkassen und

ruisgenossei.schaitcn, ist eng verknüpft mit der zukünftigen

Entwicklung und Gestaltung der Sozialversicherung. Bedeuten

Schon die bei Schaffung der Reichsversieherungsordnung den

\ rsicherungsbehörden in sehr weitgehendem Maße einge¬

räumten Aufsichtsbefagnisse über die Rechts- und Besoldungs¬

verhältnisse der KassenangesteUten eine nicht unbeträchtliche

VerwftSSerung des SclbM\er-.va!tungsrechtsgedankens, so ist In

der Art der Handhabung der in Frage kommenden Bestim-

mungen (§§ 349—3U2 RVO.) insbesondere aber in dem Ver¬

such der Unterstellung der KassenangesteUten unter das so¬

genannte Sperrgesetz eine noch weitergehende Beschneidung

des Selbstverwaltungsrechts zu erblicken, die nicht im Interesse

einer gesiuden Fortentwicklung der Sozialversicherung liefen

kann.

Schon ein Vergleich in der Entwicklung der einzelnen

Zweige der Sozialversicherung insbesondere zwischen der In¬

validenversicherung und der Krankenversicherung zeigt unbe¬

dingt, daü letztere sich weit günstiger entfalten konnte. Dies

dürfte nicht zuletzt auf den Umstand zurückzuführen sein, daß

nd>en dem größeren Einfluß der Versichertenkreisc selbst auch

e. Verwaltungskörper vorhanden war, der infolge seiner

ganzen Einstellung und Struktur weit eher die ihm obliegenden

Aufgaben zu lösen in der Lage war, als der bei der Invaliden¬

versicherung vorhandene bureaukratische Apparat. Die in der

Krankenversicherung bestehende innige Verbindung und Ueber-

eii.Stimmung der Versichertenkreise mit ihren ureigensten Ver¬

trauten, den Angesteliten, hatte zur Folge, daß hier eine arbeits-

freudige, mit sozialem Empfinden und weitem Blick in die Zu-

kunfl schauende Angestelltenschaft herangebildet wurde, welche

ier Krankenversicherung den starren Bureaukratismus fern¬

gehalten hat. Der Grundsatz, zur Erledigung der Verwaltungs-

geschäfte, Angestellte aus den Versichertenkreisen selbst her¬

anzuziehen, die mit den sozialen Nöten der Versicherten-

kreise aus. eigener Erfahrung vertraut sind, hat sich bestens

bewährt. Auch die Tatsache, daß bei der Anstellung der Kran-

kenkassenangestelltei größerer Wert auf die praktische Eignung

und Erfahrung als auf ein durch mehr oder weniger fragliches

theoretisches Studium erworbenes Wissen gelegt wird, hat

sich als durchaus segensreich erwiesen. Dabei haben Ins¬

besondere die Angestellten der Krankenversicherung in der Frage

ihrer fachlichen Aus- und Fortbildung vorbildlich für alle Zweige

der Sozialversicherung gewirkt und die an zahlreichen Orten

bestehenden Fachkurse bezeugen, daß das Bestreben dieser

Angestellten, die ihnen gestellten Aufgaben bestens zu erfüllen,

sehr ausgeprägt ist.

Eine Bureaukratislerung der Verwaltung würde

.zweifellos nicht Im Interesse der Sozialversicherung liegen, ins¬

besondere nicht in Hinblick auf die großen zukünftigen Auf¬

gaben de- deutschen Sozialversicherung. Sie würde zur

Folge haben, daß der Verwaltungsapparat mehr oder weniger

dem Einfluß der Versichertenkreisc selbst entzogen und anderen

zum Teil noch autokratisch verwalteten Stellen xufallen würde.

Wir erinnern nur an die Bestimmung des § 355 RVO., nach

welcher eine Entscheidung über den Inhalt der für die Tätigkeit

der Angestellten maßgebenden Dienstordnung, insbesondere auch

über die Besoldung der KassenangesteUten den Oherversiche-

rungsimtern vorbehalten ist. Hier entscheidet nicht etwa eine

dem Einfluß der Versicbertenkreise unterstehende Beschluß-

Kammer, sondern ein Direktor des OVA. Uebereins immende

Beschlüsse des Vorstandes und des Ausschusses einer Kranken¬

kasse sind hier der Entscheidung einer Einzelperson unter¬

worfen, die mehr oder weniger bestimmten Einflüssen unter¬

worfen Ist und au! die die Versichertenkrelse vorläufig noch

keine Einwirkungsmöglichkeit habe:?. Dieser unerträgliche Zt-

stand hat schon zu großen Wilikürlichkeiten einzelner Direk¬

toren von Oberversicherungsärntern geführt und zweifellos die

Arbeitsfretdigkeit der Angestellten wie auch den Geschäftsgang

der Krankenkassen nicht immer günstig beeinflußt. Das Gefühl

6er Abhängigkeit der Angestellten von der Entscheidung dieser

Einzelperson hat sowohl bei den Angestellten wie bei den Or¬

ganen der Krankenversicherung das Verlangen nach Abänderung

dieses unwürdigen Zustandes herbeigeführt. Es wird daher unsere

nächste und wichtigste Aufgabe im Interesse einer gesunden
Fortentwicklung der gesamten Sozialversicherung sein, diesen
Zustand baldigst zu beseitigen. In den Kreisen der Versicherten¬

vertreter hoffen wir weitestgehendes Interesse für unsere For¬

derungen und eine Unterstützung unseres Kampfes zu finden.

B o h 1 m a n n.

Gaufachgruppe Thüringen der Krankenkassenangestellten.
Am 3. September 1922 fand in Ger a eine Gaukonierenz statt, zu

welcher 70 Kollegen erschienen waren; außerdem waren ver¬

treten der Verbandsvorstand (Bohlmann-Berhn), die Gauleitung
(Niehoff-Erfurt), das AfA-Kartell (Zipfel-Gera) und die Orts-

Jeitung (Menge-Gera).
Der Bericht der Gaufachgruppenleitung, den

Kollege Heibig erstattete, umfaßt genau ein Jahr (4. September
1921 bis 3. September 1922). Im Gau haben wir zurzeit 372 Mit¬

glieder, die sich auf 59 Orte Verteilen. Im Anfang der Berichts-

zeit waren es zunächst die Teuerungszulagen und dann als wich¬

tigstes der Tarifabschluß für 1922, der auf Grund des Mantel«

tarifes mit Uebernahme der Gehaltsziffern aus der Thüringer

Besoldungsordnung abgeschlossen wurde. Obwohl unsere Jenaer

Entschließung einen Tarifvertrag auf vollständig freigewerk-

SChaftlicher Grundlage forderte und irgendwelche Uebernahme

aus der Thüringer Besoldungsordnung ablehnte, sind nach Ab¬

schluß des jetzt bestellenden Vertrages grundsätzliche Bedenken

nicht geäußert worden. Die Durchführung unseres Tarifes er¬

folgte nicht reibungslos. In Zella-Mehlis hatte das Versicherungs¬

amt die Gehaltsauszahlung gesperrt; durch unsere Vermittlung

hat das Thüringische Vv irtschaftsministerium das Oberversiche¬

rungsarnt (Gotha) ersucht, diese Sache an Ort und Stelle schnell¬

stens zit erledigen, und die in Betracht kommenden Kollegen

teilten mit, daß der Konflikt zu ihren Gunsten ausgefallen ist. In

Weimar mußte wegen falscher Gruppierung der Schlichtungs¬

ausschuß angerufen werden« der nach dem klaren Wortlaut

unserer bczirküchen Tarifergänzung zugunsten unserer Kollegen

entschied. Im gleichen Orte wurde auch wegen einer zu Un¬

recht erfolgten Kündigung der Schlichtungsausschuß angerufen

mit dem Erfolg, daß die Kündigung zurückgenommen werden

mußte. Einer Anzahl Orte sind auf Verlangen Gehaltsbcrceh-

nungen gesandt worden. Durch statistische Erhebung soll die

Durchführung unseres Tarifes festgestellt werden. Gaufach¬

gruppenleitung und Bezirksführer müssen für restlose Durch¬

führung sorgen. Bei der Dienstordnung wird aui die Verein¬

barung mit den Obervcrsicherungsämtern Thüringens hinge¬

wiesen, in den meisten Fällen bedürfe es nur des entsprechenden
Nachtrags, den dann die Oberversicherungsämter genehmigen

würden. Bezüglich Gewinnung von Kollegen für unseren Ver¬

band müsse noch mehr getan werden; auch hier hat die Leitung

mit eingegriffen. Im weiteren wird dann die Anwendung des

Betriebsrätegesetzes, Stellennachweis, Austausch der bczirk¬

üchen Rundschreiben und Vertretungen auf Ortskrankenkassen-

tagungen gestreift. In die Berichtszeit fallen 201 Eingänge und

230 Ausgänge; unter letzteren befinden sich sieben von der Lei¬

tung herausgegebene Rundschreiben. Den Kassenbericht

erstattet Kollege Arend. Die Ausgaben sind in der Hauptsache

durch Delegationskosten bei Tarifverbandlungen entstände!'. Die

Einnahme betrug 2534,44, die Ausgabe 2507,95, so daß ein Kassen¬

bestand von 26,49 Mk, verbleibt. In der nun folgenden längeren

Aussprache wird die nebenamtliche Tätigkeit der Leitung ge¬

bührend anerkannt, mit dem Abschluß des Tarifes kommen im

allgemeinen zustimmende Erklärungen zum Ausdruck und in der

Gewinnung von Mitgliedern dürfe Lauheit nicht eintrete:'.

Ueber „Das zukünftige Angestelltenrecht in

'der Reichsversieherungsordnung'4 referiert Kollege

Boblmann-Berlin. In großen Zügen schildert der Referent den

Werdegang des Angestelltenrechts bis zum gegenwärtigen Ver¬

hältnis. Die künftige Gestaltung des Angestelltenrechts wird

Ober die beteiligten Kreise hinaus von grundsätzlicher Bedeutung

für die fernere Entwicklung der deutschen Sozialversicherung

sein. Eine Umwandlung des Angestelltenkörpers in einen Be¬

amtenkörper wird das Wesen der Sozialversicherung beeinträch¬

tigen. Die entsprechenden Bestimmungen der Reichsversiehe¬

rungsordnung müssen den neuzeitlichen Verhältnissen ent¬

sprechend gestaltet werden. Grundsätzlich muß aber auch das

einheitliche Arbeitsrecht (Angesteiltenrecht) für die Kranken¬

kassenangestellten in Kraft treten. Das Betriebsräteeeset;!. die

Verordnung über Tarifverträge usw.. die schon heute anerkannt

werden und auf die Krankenkassenangestellten Anwendung fin¬

den, müssen auch zukünftig Geltung haben. Dieser einstündige

Vortrag wurde sehr beifällig aufgenommen.

Ueber „Die Tagung des Reichsfach aus Schus¬

ses" berichtet Kollege Arend. Ans dem reichhaltigen* und

interessanten Bericht ist besonders hervorzuheben die gegen-
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uartisje Rechtslaxe, Reform der Reichsversieherungsordnung, Be¬

triebsrate in den Krankenkassen, Durchführung eventuell Kün¬

digung der TarifKcmcinschait und Ab.inderuncsvorsch'äf.e. Aus-

bildungsfragen und Ausbau unserer Facbzeitttng, Stellungnahme

zu den Krsatzkassen usw. In der Aussprach« kam allgemein

zum Ausdruck, daß man mit dem Beschlufl des Reichsfaciiaus-

•ennstea, d;e Tarifgemeinschafi nicht zu kündigen, einverstanden

war. aber ebenso allgemein wurde verlangt dali auch über

die Entlohnung der Jugendlichen Beatimmungen in den Mantel-

tar;i aufgenommen wer en müßten. Auch für Beseitigung der

Ersatzkassen wurde eingetreten, weil durch diese die besten

Versicherungsrisiken den Ortskrankenkassen entzogen werden.

lie Wahl der Qaufachgruppenleitung fand

schnelle Erledigung, indem in einem Wahlgang durch Akklama-

t.on (be Kollegen Heibig, Arend-Apolda, Miiller-Ciera und Voigt-

Altcnburg einstimmig gewühlt wurden. Bei besonderen An¬

lassen hat die Oaufachgruppenleltung das Recht der Zuwahl.

Unter Sonstiges wird bestimmt, daß die öauleitung (Er¬

furt) die Kassengeschäfte direkt übernimmt und bei allen

gröfiertn Arbeiten (Anfertigung von Rundschreiben) verstärkt

herangezogen werden soll. Kollege Niehoff-Erfurt erklärte für

die Ciau'eitung die Bereitwilligkeit dazu. Auch bei den vorher¬

gegangenen Punkten ließen seine Ausführungen erkennen, daß

die (iaulei.ung unserer Fachgruppe reges Interesse entgegen¬

bringt. Als Ort der nächsten Konferenz wird einstimmig Apolda

gewählt.
«v

Aus Tarifrecht und -Praxis.

Ein Helfer Im Kampf um unser Recht Das Sperrgesetz

kann auf tut Angestellten der sozialen Versicherungsträger

nicht mehr angewendet werden. Ks gilt jetzt, als zweite Etappe

des Kampfes das Tarifrecht für die Angestellten überall zur

Anerkennung zu bringen. Dieser Kampf kann nur in den ein¬

zelnen Orten und Bezirken durchgeführt werden. Zu seiner

Unterstützung werden wir in Zukunft an dieser Stelle den Be¬

triebsräten. Obmännern und Fachgruppenleitern mit Material

aus dem Tariivertragsrecht und der Tarifvertragspraxis zur

Hand gehen. Notwendig ist aber, daß auch uns von allen Vor¬

gängen und Streitfällen auf diesem Gebiete Kenntnis gegeben

wird. Wir hoffen durch den Austausch der Erfahrungen unseren

Lesern die Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage und die Siche¬

rung ihrer Stellung zu erleichtern. Die S c h r i 111 e i t u n g.

Krankenkassen und Schflchtunjjsausschüssse. In Sachen der

Angestellten der Allgemeinen Ortskrankenkasse D., vertreten

durch den Verbandssekretär Th., gegen die Allgemeine Orts¬

krankenkasse D., vertreten durch den Vorstand Sp., Entlohnung

der Angestellten betreffend« hat der Schlichtungsausschuß in der

heutigen öffentlichen Sitzung gemäß § 27 der Verordnung vom

23. Dezember 1918 über Tarifverträge« Arbeiter- und Angestell-

leaaasschflsse und Schlichtung vo i Arbeiisstreitigkeiten („Reichs-

¦eseteblatt" 1918 S. 145(>) nachfolgenden Schiedsspruch gefällt:

hie Beamten und Angestellte! der Ortskrankenkasse D. werden eingestuft

wie Mft: L.: Oruppe VII, W.: (iruppc VII, \V.: (Jruppe V, Sch.: Oruppe V,

Kl : Oruppe VI. T.: Oruppe V, Q.: Oruppe V, alle mit Wirkung vom 19. Mal

1922 ab.

(i r ii n d c :
m

Mit ScbriftutJ vom 24. Juni 1922 haben die Beamten der Ortskranken-

kfttii l>. mit Ausnahme des Verwalters M. den Schlichtungsnusschuü angerufen

Bad Entscheidung beantragt, wonach die Angestellten L. und W. von Oruppe 6

nach (jruppe 7. die Angestellten Sch., \V.. Kl. und T. vjn Oruppe 4 nach

Oruppe I und der Angestellte O. von Oruppe 3 nach Oruppe 5 eingereiht

werden «o'lte.

In Her mündlichen Verhandlung wurde besonders auf die Verhältnisse bei

anderen Kassen Bens genommen.

Die in Ansprach genommene Kasse machte geltend, daß die Entlohnung:

ihrer Beamten nach dem bad. BesoMnnftfesetl durchgeführt sei. Auch die

Umgruppierung sei so vorgenommen worden, wie mc dem Besoldungsgesetz

ertsprtLhc. DjUtCJ seien die Assistenten in dic Gehaltsklasscn 5 und 6, die

Gehilfen In die üchalt&klassen 4 und 5 und der Krankcnbcsuchcr in die Oe-

kaltsklaSM 3 bzw. 4 eingestuft u.n...: Nach der Vorstellung des Vertreters

der I esehv. (rdefahrendtn Beamten vom 19. Mai 1922 habe der Ausschuß unterm

is. lali |%J2 einen B I gefallt, woaack die Assistenten in (lehaltsklasse

im li« Qekilfc in Oehaltsklasse S and der Krankenbesncker in Klasse 4 ein-

7 igrappierea seien Hiermit habe tack der Betriebsobrnsn ich Etaversttetf«

n:s erkltft. her Bescklal des Ausschusses tollte dann noch die Billigung der

Mitglieder mmlung erhalten. Zu der jetzt geltend gemachten Forderung

laut die Ortskrankeaki se vortragen, dali Me bereit! einen sehr hohen Ver-

wnltaoi I habe. Dic Ka ie könne kotiere Lasten nicht tragen, ohne

ial die MttgUederbeitrtge erhöht werden mußten.

Aalet den Vertreter 'er besch len Beamten wohnte der Be¬

triebs * '• h»\*. Vi l

ng bei.

Dtf Schlickten] cbul .«.Ute sunfcckst die Be | der hcschwcrdc-

I renden Beamter, fett und weiterhin, Ifl welchen QehaltaklatSCn die Beamten

- | issen, wie V. Sek., V». cingeretki seien.

Bei det Cinstufang lind ror alh I Ken die Vorbildung des Betreffenden

eine Verantwortlickkeit 7u herfleh i en.

Dei Auge • 1. rerl st Dbei eine bessere Schulbildung. Früher «m er

er Kaufmann und ist seit E Jakrea bei der Ortskrankeakasna be¬

schäftigt; er steht im Alter von «54 Jahren. Bei der Kasse besorgt er selb-

ständig die Abteilung Invalidenversicherung. Unter Berücksichtigung dieser

Umstände glaubte der Schlichtungsausschuß, den Angestellten L. in die Stufe 7

aufnehmen zu sollen.

her Angestellte W. ist Assistent und hat als solcher auch die Tageskasse

zu fuhren. Bei letzterer Stelle hat er vtel mit dem Publikum tu tun, eine

Beschönigung, die ziemlich aufreibend ist. Cr ist seit 7 Jahren bei der Ort.,

krankenkasse bcscblfüg! und darf für sich in Anspruch nehmen, daß er den

an ihn herantretenden Oc chatten in jeder Beziehung gewachsen ist, er wurde

ebenfalls in Oruppe 7 eingestuft.

her Beschwer.1 fuhrer Kl. steht gerade erst im Alter von 22 Jahren. Wie

unbestritten, hat Kl. im Krankenkassenwesen von der Picke auf mitgemacht;

er wird von dem Vertreter der Ortskrankenkasse als durchaus fleiCig und

tüchtig bezeichnet. Mit Rücksicht darauf, daß es sich hier um einen An¬

gestellten handelt, der als fachmännischer Beamter anzusprechen ist, entschied

der Schlichtung.-ausschuß, daß Kl. in Klasse 0 aufgenommen werden soll,

her Angestellte W. steht im 24. Lebensjahr; er ist Kriegsinvalide und hat

einen Handelsschalkursus zu seiner Ausbildung mitgemacht. Mit Rücksicht

darauf, daß es sich bei W nicht um eine gelernte Arbeitskraft handelt, wurde

er in die 5. Klasse eingereiht.

Was den Angestellter* Sch. betrifft, so herrschte Uebereinstimmung dahin,

daß Sch., der in der gleichen Weise beschäftigt ist wie Kl. und W., in ein«

höhere Oruppe tVfogestnfl werden sollte. Aus bestimmten Gründen sah man

Jedoch ab. Sch. in Oruppe 6 einzureihen; (jruppe 8 dürfte angemessen sein.

Der Angestellte T. ist erst kurze Zeit bei der Kasse beschäftigt. Er hat

wohl bei einem Anwalt eine dreijährige Lehrzeit mitgemacht, und dürfte in¬

folgedessen den an ihn herantretenden Anfordet ungen voll und ganz ge¬

wachsen sein. Der Schlichtungsausschuß berücksichtigte aber, daß T. erst im

20. Lebensjahre steht. Er glaubte deshalb, den T. in keine höher: Oehalts«

klasse als 5 einreihen zu sollen.

Mit Rücksicht auf dic Verantwortlichkeit und die ganze Art der Beschäf¬

tigung hielt der Schlichtungsausschuß auch die seitherige Entlohnung det

Krankenkassenkontrolleurs 0. nicht für ausreichend. Q. muß öfters auswärts

sein; seine Arbeit ist oft schwierig und erfordert einen gewissen Takt. An

die Arbeitsstunden kann er sich nicht binden. Mit Rücksicht auf diese Um¬

stände reihte der Schlichtungsausschuß O. in Klasse 5 ein."

Da der Kassenvorstand sich diesem Schiedsspruch nicht

unterworfen hatte, beantragten wir die Verbindlichkeitserklärung,

die auch vom Badischen Landeskommissar für die Kreise Kon¬

stanz, Villingen und Waldshut als L) e m o b 11 in a c Ii u n g s <-»

kommissar mit folgender Befrfindtitti ausgesprochen wurde:

Auf Antrag des Zcntralverbandes der Ange .teilten. Bezirk: Seekreis-

Schwarzwald in Villingcn vom 7. August 1922 wird der vom Schlichtungsaus¬

schuß gefüllte Schiedsspruch vom 20. Juli d. J. für verbindlich erklärt:

Orunde: Der Schlichtungsausschuß war in vorliegender Streitsache zustandig,

da die Ocamthcit der Angestellten der Ortskrankenkasse mit alleiniger AnannhnM

des Verwalters eine höhere Einstufung in den Gehaltstarif beantragt kitte.

Nach der Darlegung der persönlichen und fli i tilftUnngllfrfcJMnillt der

einzelnen Angestellten in den Gründen zu dem vorliegenden Schiedsspruch ist

die vom Schlichtungsausschuß vorgenommene Einstufung derselben nicht zu

beanstanden. Sie ist In den Rahmen gehalten, \ue die Einstufungen der An¬

gestellten bei Ortskrankenkassen mit ähnlichen Verhältnissen, wie z. B. V.,

Sch., W. Sie steht auch bzgl. keines Angestellten im Widerspruch mit dem

Uebereinkommen zur Regelung der Ochaltsverhaltnisse der Angestellten und

Hilfsarbeiter der Krankenkassen zwischen dem Verband bad. Krankenkassen

in Offenburg und dem Landesverein bad. Krankenkassenbeamten und

-angestellten (ZdA. D. Red.). Eine höhere Einstufung ist auch nicht bei allen

Angestellten erfolgt, sondern nur bei L. und W. von Qruppe VI nach VII, und

bei O. von Oruppe III nach V. bei K. von Gruppe V nach VI. W„ Sch. und T.

bleiben auch nach dem Schiedsspruch in Oruppe V. Dem Antrage des Zcn¬

tralverbandes der Angestellten Bezirk Seekreis Schw. in V. an den Demobil-

machungskoinmissar vom 7, August d. J., diese 3 Angestellten nachträglich

in die Oruppe VI einzureihen, kann nicht entsprochen werden, da der Demobil-

machi_ngskommissar zur Abänderung eines Schiedsspruches nicht ermächtigt

ist. Es käme nur die Zurückweisung der ganzen Angelegenheit an den Schlich¬

tungsausschuß in Frage, wozu aber ein Anlaß nicht besteht, da die Einstufung

der Angestellten der Ortskrankenkasse D., uic sie im Schiedsspruch vom

20. Juli 1922 aufgeführt ist, auch nach der Auffassung des Demobümachungs-

kommissars nicht zu beanstanden ist. 1. V.: Unterschrift.

Offene Stellen.

Geschäftsführer zum sofortigen Eintritt gesucht Bewerber

nicht.unter 25 Jahre mit gründlichen Kenntnissen in der Sozial¬

versicherung und organisatorischer Befähigung wollen ausführ¬

liche BewerbungSgesuche mit Lebenslauf usw. einsenden an de

Allgemeine Ortskrankenkasse St, Ingbert «Land« Blies¬

kastel.

Geschäftsführer zum sofortigen Antritt, nicht unter 30 Jahre,

gesucht Bewerbungen unter Angabe des frühesten Eintritts¬

termins an den Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse

für den Kreis Luckau«
Geschäftsführer zum baldigen Antritt gesucht Bewerber

müssen mit den Gebieten der Krankenversicherung und sozialen

Gesetzgebung vollkommen vertraut und kassen- und verwal-

tungstechnisch zut durchgebildet sein. Bewerbungen mit Licht¬

bild an den Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse der

Stadt Braunsberg,
Geschäftsführer iür 2400 Mitglieder zählende Kasse gesucht.

Bewerber müssen mit den Bestimmungen der RVO. und des

RVO. vollkommen vertraut sein. Bezahlung erfolgt nach Tarif.

Ortsklasse C. Allgemeine Ortskrankenkasse Glashütte in

Sachsen.
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